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B E S P R E C H U N G E N

Detlev Wolter, Grundlagen 
»Gemeinsamer Sicherheit« 
im Weltraum nach univer sel-
lem Völkerrecht. Schriften 
zum Völkerrecht Band 148, 
Berlin (Duncker & Humblodt) 
2003.

Das Buch von Detlev Wolter, 
das gleichzeitig als rechtswis-
senschaftliche Dissertation bei 
der juristischen Fakultät der 
Humboldt-Universität ange-
nommen wurde, ist bereits 
vor zwei Jahren erschienen. 
Warum solch ein umfangrei-
ches Werk also jetzt bespre-
chen? Die Antwort fällt leicht: 
Das Weltraumrecht wurde zu 
Beginn des Weltraumzeitalters 
entwickelt und ist nach wie 
vor wegweisend, bedarf aber 
der Anpassung und Ergänzung 
hinsichtlich neuerer techno-
logischer Entwicklungen. 
In den USA wird von ei-
nigen einfl ussreichen Poli-
tik ern die Einführung von 
Weltraumwaffen gefordert und 
vorbereitet. Rüst ungskontrolle 
im Weltraum ist zwar eine 
ständige Forderung von Wissen-
schaftlern und Institu tionen 
wie Brookings oder der Union 
of Concerned Scientists, wur-
de aber bis heute nicht umge-

setzt. Der erdnahe Raum wird 
zunehmend auch von anderen 
Staaten für militärische Zwecke 
(Auf klärung, Kommunikation, 
Navigation etc.) benutzt, ak-
tive Komponenten, die als 
»Waffe« andere Satelliten zer-
stören könnten, sind hingegen 
heute noch ein Tabu. Das kann 
sich durch den technischen 
Fortschritt und die Angst 
der USA , die Vormacht im 
Weltraum zu verlieren, jedoch 
ändern. Was liegt näher, als 
durch vertragliche Regelungen 
den heutigen Zustand zu er-
halten und verbindliche Re-
gelungen für eine friedliche 
Raumfahrt festzulegen oder 
weiter zu entwickeln? Neue 
Impulse für die internationale 
Debatte, gerade auch mit ju-
ristischem Tiefgang, sind also 
längst überfällig. Das Buch des 
Verfassers, der als Diplomat in 
der deutschen UN-Vertretung 
in New York tätig ist, liefert 
hierzu einen wesentlichen 
Beitrag.

Das Buch überträgt das u.a. 
von Egon Bahr stammende 
und vom IFSH weiterent-
wickelte Konzept der »Ge-
meinsamen Sicherheit« auf 

die Weltraumproblematik. 
Ansatzpunkte der Arbeit 
sind die existierende Völker-
rechtsarchitektur, insbesonde-
re der Weltraumvertrag (WRV) 
von 1967 und die dort enthal-
tene Klausel des Weltraums 
als »Gemeinsames Erbe der 
Menschheit«. Ausgehend vom 
»Gemeinschaftsstatus« des 
Weltraums in Verbindung mit 
der so genannten »Mensch -
heitsklausel« im Welt raum-
vertrag wird darauf verwie-
sen, dass – im Gegensatz 
zum klassischen Völkerrecht 
– die Staaten im »Weltraum« 
nicht frei sind, ausschließ-
lich ihre eigenen Interessen 
zu verfolgen. Stattdessen sind 
sie dazu verpfl ichtet, zum 
»Allgemeinwohlinteresse« der 
Völkergemeinschaft beizutra-
gen. Die nach 1989 fortschrei-
tende Verrechtlichung der 
internationalen Beziehungen 
unterstützt diesen Trend.

Die führenden Weltraum-
mächte hätten bereits zu Be-
ginn des Weltraumzeitalters 
bei der Entstehung des WRV 
(Kapitel B I) anerkannt, das 
Wettrüsten nicht in den 
Welt  raum auszuweiten, son -
dern das  übergeordnete 

Mensch   heitsinteresse des 
Ge meinschaftsraums »Welt-
raum« anzuerkennen und 
ihn nur für friedliche Zwecke 
zu nutzen. Daraus lässt sich 
ableiten, dass völkerrechtliche 
Gemeinwohlinteressen über 
Einzelstaatsinteressen liegen. 
Der Weltraum werde zwar heu-
te militärisch »passiv« genutzt, 
eine »aktive Bewaffnung« 
sei hingegen bisher nicht 
erfolgt, obwohl es während 
des Kalten Krieges Ansätze 
dazu gegeben habe (techni-
sche wie sicherheitspolitische 
Aussagen zu der »Passiv/
Aktiv-Unterscheidung« fi n-
den sich in Kapitel B II.). Die 
Supermächte hätten letztend-
lich Schritte vermieden, die zur 
Ausweitung des Wettrüstens 
geführt hätten. Diese Ein-
sicht gelte es zu verstärken. 
Allerdings ist ein wichtiges 
Verhandlungsforum, die 
Genf er Abrüstungskonferenz 
der UNO, blockiert und hat 
bisher keine fruchtbaren Initia-
tiven zur Verhinderung eines 
Wettrüstens im Weltraum star-
ten können (Kapitel B III). Das 
Kapitel C I.-III. erläutert und 
vertieft den Grundsatz, den 
Weltraum als »Gemeinsames 
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Erbe der Menschheit« zu se-
hen und vertieft die juristische 
Argumentation.

Der WRV wird als die 
»Magna Charta« einer Welt-
raumrechtsordnung ange-
sehen, deren Umsetzung 
allerdings nicht vollständig 
vollzogen, jedoch dringend ge-
boten ist: Besonders im Bereich 
Raketenabwehr, aber auch bei 
Anti-Satelliten systemen, ver-
folgen die Raumfahrtmächte 
Aktivitäten, die dazu genutzt 
werden könnten, aktive Welt-
raumwaffen mit zerstöreri-
scher Absicht im All zu sta-
tionieren. Wird diese Schwelle 
erst einmal überschritten, 
könnte ein Wettrüsten im 
Weltraum die Folge sein. Die 
Konfl ikte der Menschen könn-
ten dann auch im und durch 
den Weltraum ausgetragen 
werden. Aus diesem Grunde 
plädiert der Verfasser für die 
Anwendung der Prinzipien 
gemeinsamer Sicherheit auf 
den »Gemeinschaftraum 
All«. Dazu gehören die 
Einführung von Struktureller 
Nichtangriffsfähigkeit, Trans-
parenz und Vertrauens-
bildender Maß nahmen, 
die Beschränkung militär-
ischer Ausgaben sowie Nicht-
verbreitung oder fortschrei-
tende Abrüstung. In seiner 
umfangreichen Arbeit werden 
sowohl Kernelemente eines 
multilateralen Abkommens 
über Gemeinsame/kooperati-
ve Sicherheit, des so genann-
ten »KSW-Vertrags«, was für 
Kooperative Sicherheit im 
Weltraum steht (Kapitel E 
II), als auch deren institu-
tionelle Implementierung 
(Kapitel E III) ausgeführt. 
Das Buch beinhaltet reich-
haltige Literaturhinweise, 
detaillierte Angaben über 
die rechtswissenschaftli-
chen Fundamente und vie-
le Hinweise auf Vorschläge, 
Resolutionen und Initiativen 
für eine Rüstungskontrolle 
im Weltraum. Eine kompak-
te Schlussbetrachtung gibt 

jedem Leser die Möglichkeit, 
die teilweise sehr umfassen-
de und detailliert vorgetra-
gene Gedankenführung und 
Argumentationsweise zu ver-
folgen und die wichtigsten 
Ergebnisse kennen zu lernen. 
Gewöhnungsbedürftig ist für 
den ungeübten Leser die ju-
ristische Nomenklatur des 
Gesamtwerks. Dies ist jedoch 
eine Notwendigkeit rechtswis-
senschaftlicher Arbeiten, die 
– einmal entschlüsselt – zur sy-
stematischen Durchdringung 
einer komplexen Materie 
verhilft. Für die Debatte 
um die Militarisierung des 
Weltraums ist das Buch von 
Detlev Wolter ein unum-
gängliches Standardwerk 
und rechts- wie fachwissen-
schaftlich eine Fundgrube von 
Informationen, Argumenten 
und Rechtsgrundsätzen. Für 
Entscheidungsträger und an 
der Problematik Interessierte 
ist dem Buch eine um einigen 
juristischen Ballast bereinig-
te, englischsprachige Version 
zu wünschen. Es ist zu hof-
fen, dass das argumentative 
Fundament der Arbeit und 
die gemachten Vorschläge 
einen Anstoß geben, dass der 
Weltraum waffenfrei bleibt 
und die Menschen lernen, 
ihre irdischen Probleme fried-
lich zu lösen.

Götz Neuneck

Martin H.W. Möllers/Robert 
Chr. van Ooyen (Hrsg.), 
Jahrbuch Öffentliche Si-
cherheit 2002/2003, Frank-
furt (Verlag für Polizeiwis-
senschaft) 2003.

Das Jahrbuch Öffentliche 
Sicherheit (JBÖS) greift ein 
Thema auf, das spätestens seit 
dem 11. September 2001 die 
politische Diskussion weltweit 
prägt wie kaum ein anderes 
und seither auch nichts an 
Aktualität eingebüßt hat. 
Sicherheit hat sich von Geburt 
des modernen Staates an als ein 
Leitgedanke staatlicher Politik 

etabliert, aber die Ereignisse im 
Gefolge der Anschläge des 11. 
September haben strobosko-
pisch Licht auf Entwicklungen 
geworfen, an deren Ende das 
Prinzip Sicherheit zum ein-
zigen Kriterium politischer 
Legitimität geworden sein 
könnte. Die Debatte um das 
Thema öffentliche Sicherheit 
umfasst daher weitgehend alle 
Politikfelder und gesellschaft-
lichen Bereiche. In diesem 
Diskurs fl ießen etliche un-
terschiedliche Konzeptionen 
des Begriffs Sicherheit und 
viele Teilaspekte – polizei-
liche, innenpolitische, au-
ßenpolitische sowie bürger- 
und freiheitsrechtliche – der 
Sicherheitsdebatte zusammen. 
Diese Vielfalt an Perspektiven 
zeigt sich auch darin, dass eine 
intensive Beschäftigung mit 
diesem Thema in vielen ver-
schiedenen Teilbereichen des 
Wissenschaftsbetriebes anzu-
treffen ist.

Der eben skizzierten Vielfalt, 
die der Begriff »Öffentliche 
Sicherheit« verkörpert, ver-
sucht das Jahrbuch durch 
einen umfassenden Ansatz 
gerecht zu werden, der die 
verschiedenen Disziplinen, 
die sich wissenschaftlich mit 
dem Thema beschäftigen, mit-
einander in Bezug setzen will. 
Die Reihe JBÖS will so den 
gewöhnlich jeweils eng ab-
gesteckten Bezugsrahmen der 
unterschiedlichen, in fachspe-
zifi schen Kontexten geführ-
ten Debatten um das Thema 
Sicherheit aufweichen. Der 
Begriff »Öffentliche Sicherheit« 
wird dementsprechend 
weit gefasst. Konzeptionell 
umgesetzt wird dies in ei-
ner losen Zusammenschau 
von fünf Themenfeldern 
– Polizeiwissenschaft, Extre-
mismus, Öffent liche Sicherheit 
in Deutschland, Europäische 
Sicherheitsarchitektur, Inter -
nationale Sicherheit –, die 
alle eine jeweils eigene Per-
spektive auf das Thema er-
lauben. Dementsprechend

gliedert sich das Buch in fünf 
Abschnitte.

Der eminenten Bedeutung 
des Themas entsprechend 
will das vorliegende Buch den 
Auftakt zu einer Reihe geben, 
die vorläufi g im Turnus von 
zwei Jahren erscheinen soll. 
Prinzipiell ist eine jährliche 
Herausgabe angedacht. Für 
den vorliegenden ersten Band 
konnten die Herausgeber 
Autoren aus ganz unterschied-
lichen sozialwissenschaftli-
chen Disziplinen und aus der 
Praxis gewinnen.

Das Buch wird eingeleitet 
von einem Gastbeitrag der 
Ex-Justizministerin Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger. 
Die Autorin bemisst die 
Möglichkeitshorizonte ei-
ner europäischen Welt-
friedenspolitik  angesichts 
innereuropäischer Hand lungs-
begrenzungen sowie Hand-
lungsvorgaben, die sich aus 
dem Verhältnis zur NATO 
– und damit letztlich das trans-
atlantische Verhältnis betref-
fend – ergeben. Thematisiert 
wird insbesondere die Relevanz 
von völkerrechtlichen Bestim-
mungen für die zukünftige 
europäische Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik und in 
Bezug gesetzt zu schon unter 
Präsident Clinton einsetzen-
den Tendenzen in der US-
Außenpolitik, sich von den 
rechtlichen und prozeduralen 
Vorgaben des Völkerrechts zu 
entbinden.

Der Abschnitt Polizei wissen-
schaft beschäftigt sich mit 
dem aktuellen Zustand der 
Polizeiforschung und dem 
Stand und den Perspektiven 
für die Verwissenschaftlichung 
der Polizeiausbildung in 
Deutschland. Insbesondere 
wird dabei der Frage nach-
gegangen, wie die Polizei-
forschung im sozialwis-
senschaftlichen Diskurs 
verankert und wie sie zu insti-
tutionalisieren ist. Diskutiert 
wird, welche Disziplin der 

B E S P R E C H U N G E N

112   ❘  S+F (23. Jg.) 2/2005

Gesamt_S+F_02_05.indd   112Gesamt_S+F_02_05.indd   112 12.08.2005   11:47:39 Uhr12.08.2005   11:47:39 Uhr

https://doi.org/10.5771/0175-274x-2005-2-111 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 07.03.2026, 10:03:11. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0175-274x-2005-2-111


Polizeiwissenschaft am ge-
eignetsten als Leitdisziplin 
dienen kann, bzw. ob die 
Polizeiforschung sich über-
haupt als eigene Wissen-
schaftsdisziplin etablieren 
kann. Der Beitrag von Jo 
Reichertz verneint letzte-
res und stellt vor allem auf 
kommunikationstheoretische 
Aspekte der Polizeiforschung 
ab. Sein Hauptaugenmerk gilt 
der Forschung zu Kommuni-
kationsprozessen innerhalb 
der Polizei, bei der noch 
ein großer Nachholbedarf 
bestünde. Sie habe sich erst 
in den letzten zehn Jahren 
entwickeln können. Davor 
sei die Polizeiforschung 
vom schwierigen Verhältnis 
zwischen empirischer So-
zial forschung und dem 
Untersuchungsgegenstand 
geprägt gewesen. Empirische 
Polizeiforschung sei als 
Forschung über und nicht 
für die Polizei zu verstehen. 
Beispielsweise über Studien zur 
Erzählkultur der Ermittler soll 
ein neuer Erkenntnisgewinn 
über das polizeiliche Handeln 
und seine Auswirkungen ent-
stehen. Die Etablierung der 
Polizeiwissenschaft(en) als 
eigenständige Disziplin, zu-
mindest in ihrem gegenwär-
tigen Stadium, wird auch in 
dem Beitrag von Hans-Jürgen 
Lange abschlägig beschieden, 
da eine Wissenschaft nicht 
konzeptionell am Reißbrett 
entworfen werden könne. 
Es wird aber ein Weg aufge-
zeigt, wie Polizeiforschung als 
Bestandteil einer Bearbeitung 
des Themenkomplexes In-
nere Sicherheit langfristig 
im Spektrum universitärer 
Forschung und Lehre ver-
ankert werden könnte. Um 
die Entwicklung einer eta-
blierten und allgemein aner-
kannten Polizeiwissenschaft 
geht es auch im Beitrag von 
Hans-Gerd Jaschke und Klaus 
Neidhardt. Dabei sehen die 
Autoren die Perspektive ei-
ner Institutionalisierung 

der Polizeiwissenschaft zu-
vörderst über die Polizei-
Führungsakademie und die 
Fachhochschulen für Polizei. 
Das Kapitel Polizeiwissenschaft 
schließt mit speziellen fach-
didaktischen Überlegungen 
im Artikel von Martin H.W. 
Möllers zur Lesekompetenz 
im Fachhochschulstudium 
als Schlüsselqualifi kation für 
den Polizeiberuf ab. Im Lichte 
der Ergebnisse der PISA-Studie 
werden die Voraussetzungen, 
die die Studierenden an den 
Polizeifachhochschulen in 
Bezug auf ihre Lesekompetenz 
mitbringen, kritisch beurteilt 
und die Notwendigkeit her-
ausgestellt, Anstrengungen 
zu ihrer Förderung und 
Entwicklung im Hinblick auf 
die Beförderung eines selbst-
verantwortlichen Studiums zu 
unternehmen.

Das zweite Kapitel hat den 
Extremismus zum Thema 
und befasst sich mit zwei 
konkreten Beispielen, dem 
Djihad-Islamismus und 
dem Rechtsextremismus in 
Deutschland, sowie  einer 
spezifi schen Form von 
Extremismus, dem Ter ro-
r ismus. In seinem Beitrag un-
ternimmt Bassam Tibi eine 
Abgrenzung des Islam als 
Glaube vom Islamismus als po-
litischer Ideologie. Wenn im is-
lamischen Fundamentalismus 
die Religion politisiert wer-
de, indem Glaube und po-
litische Ideologie verbun-
den werden, so drohe ein 
neuer Totalitarismus im 
religiösen Gewande zu ent-
stehen. Demokratie hinge-
gen setze gerade religiösen 
Pluralismus voraus. Religiöser 
Fundamentalismus kann die-
se Voraussetzung nicht erfül-
len. Die sich daraus ergeben-
de Sicherheitsproblematik 
lasse sich nur durch Dialog 
und eine neue, auf den 
Djihad-Islamismus bezogene 
Sicherheitspolitik in den Griff 
bekommen. Den militanten 
Islamismus zum Thema hat 

auch Hans-Thomas Spohrers 
Analyse zur Persönlichkeit 
islamistischer Attentäter. 
Verschiedene Faktoren wer-
den beschrieben, die einzeln 
und in der Kombination das 
Handeln eines (islamistischen) 
Selbstmordattentäters beein-
fl ussen. Der Autor verwendet 
in erster Linie eine persön-
lichkeits- und tiefenpsycho-
logische Betrachtung, die in 
den Kontext eines begünsti-
genden Fanatismus fußend 
auf einer islamistisch-fun-
damentalistischen Ideologie 
gestellt wird. Die Integration 
eines moderaten Islams wird 
als wichtiges Element der 
Terrorismusbekämpfung her-
ausgestellt. Hilfestellung zu 
der Frage, was eigentlich alles 
unter den Terrorismusbegriff 
fällt und wie eine ange-
messene Defi nition des 
Terrorismus erlangt wer-
den kann, bietet der Beitrag 
von Uwe Backes. Mit dem 
Thema Rechtsextremismus 
in Deutschland befassen 
sich die drei verbleiben-
den Artikel des Kapitels. 
Armin Pfahl-Traughber be-
schreibt die Entwicklung, 
die Wählerbasis und die spe-
zifi schen Strukturmerkmale 
der rechtextremistischen 
Parteien in Deutschland. Mit 
dem Verbotsantrag gegen eine 
dieser Parteien, die NPD, und 
dessen Einstellung setzt sich 
Hans-Peter Bull auseinander. 
In einem weiteren Beitrag run-
det Armin Pfahl-Traughber die 
Untersuchung des Phänomens 
Rechtsextremismus in 
Deutschland ab, indem er 
in seiner Untersuchung über 
die Skinhead-Szene als länder-
übergreifende aktive rechts-
extremistische Subkultur den  
Rechtsextremismus auch als 
ein soziales Phänomen be-
leuchtet.

Im Kapitel über Öffentliche 
Sicherheit in Deutschland wer-
den Entwicklungen thema tisiert 
und kritisch beleuchtet, die 
neue Wege in der Bereitstellung 

und Gewährleistung von 
Sicherheit weisen. Zu diesen 
Entwicklungen gehören das 
veränderte Verhältnis zwi-
schen innerer und äußerer 
Sicherheit und der in diesem 
Zusammenhang diskutierte 
Vorschlag, die Bundeswehr bei 
terroristischen Bedrohungen 
auch im Inland einzusetzen, 
der Wandel der Bundeswehr zu 
einer Armee im Einsatz außer-
halb des eigenen Territoriums, 
erweiterte Kompetenzen 
für die Polizei und andere 
Sicherheitsbehörden sowie die 
zunehmende Bedeutung priva-
ter Sicherheitsanbieter. Daraus 
ergeben sich Fragen an das bis-
herige Selbstverständnis der 
Bereitstellung von Sicherheit. 
So weist Erhard Denninger auf 
die zunehmende Unschärfe 
des Sicherheitsbegriffs wie 
die Schwierigkeit hin, ange-
sichts Bedrohungen durch 
Terrorakte, durch organisier-
te Kriminalität und durch 
Sabotage zwischen inne-
rer und äußerer Sicherheit 
zu unterscheiden. Die Ver-
teidigungspolitik passt sich 
an die veränderte weltpoli-
tische Lage an und wird zur 
wirksamen Krisenreaktion 
umgebaut, vereinnahmt da-
mit aber auch traditionell 
der Polizei zuzuordnende 
Aufgaben. Dieses Thema wird 
konkret in den Beiträgen von 
Dieter Wiefelspütz und Sven 
Bernhard Gareis aufgegrif-
fen. Wiefelspütz beschäftigt 
sich mit dem Einsatz der 
Bundeswehr im Inneren zur 
Gefahrenabwehr und den 
dafür notwendigen gesetz-
lichen Regelungen. Gareis 
schildert die laufenden Re-
formbemühungen bei der 
Bundeswehr  – weg  von der Lan-
des- und Bündnisverteidigung 
zur Armee im Einsatz – und 
in welcher Form sich der ak-
tuelle sicherheitspolitische 
Paradigmenwechsel in den 
neuen Verteidigungspolitischen 
Richtlinien widerspiegelt. 
Denninger hebt vor al-
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lem auf den Widerstreit 
der Grundprinzipien Sicher-
heit und Freiheit ab. 
Beim Nachdenken über 
Sicherheit und eine neue 
Sicherheitsarchitektur sei es 
notwendig, sich am Prinzip 
Freiheit zu orientieren. 
Sicherheit ist dann zu ver-
stehen nicht als Sicherheit 
eines Landes, sondern als 
freiheitswahrende rechts-
staatliche Rechtssicherheit, 
zu der aber als zweites ent-
scheidendes Element die am 
Präventionsgedanken orien-
tierte Rechtsgütersicherheit 
tritt. Als Konsequenz für die 
Praxis plädiert Denninger für 
vorsichtige Überprüfung und 
gegebenenfalls erforderliche 
Anpassung bereits bestehen-
der Regelungen an die aktu-
ellen Sicherheitserfordernis-
se; eine reine Orientierung 
am Präventionsgedanken 
und die Zentralisierung der 
Sicherheitsarchitektur unter 
Beschädigung der Prinzipien 
rechtsstaatlicher Normentreue 
und Maßnahmenbegrenzung 
lehnt er jedoch entschie-
den ab. Die Debatte um das 
Begriffspaar Sicherheit und 
Freiheit entschärfen möchte 
Hans Peter Bull, weil seiner 
Meinung nach sonst prak-
tisch brauchbare Lösungen 
im Sicherheitsdiskurs durch 
eine Polarisierung der De-
batte verhindert werden 
würden. Er wendet sich ge-
gen die Aufgeregtheiten im 
Diskurs um den vermeintlich 
im Entstehen begriffenen 
Überwachungsstaat: Es be-
stehe eine große Diskrepanz 
zwischen den theoreti-
schen Extremszenarien der 
Kritiker der Ausweitung der 
Sicherheitsgesetzgebung 
und dem praktischen Han-
deln sowie den tatsächli-
chen Möglichkeiten der 
Sicherheitsbehörden. Mit 
einem neuen polizeili-
chen Instrumentarium, der 
Schleierfahndung, beschäf-
tigt sich Bernd Walter. Der 

Autor hebt die Erfolge der 
Schleierfahndung, insbe-
sondere in Bezug auf ihre 
Aufgabenorientierung und 
grundsätzliche Effi zienz, 
positiv hervor. Gleichzeitig 
wird eine Reihe von rechts-
politischen und verfassungs-
rechtlichen Einwendungen 
gegen die Schleierfahndung 
diskutiert und zurückge-
wiesen. Eine andere neue 
Richtung in der Polizeiarbeit 
lotet der Beitrag von Robert 
Chr. van Ooyen aus. Er zeigt 
verschiedene Ansätze einer 
praktischen Umsetzung des 
Konzeptes des community 
policing in Deutschland auf. 
Dabei wird aber auf immanen-
te Probleme hingewiesen, die 
sich verfassungsrechtlich aus 
der Verankerung der Polizei 
auf Länderebene (und nicht 
etwa der Gemeindeebene 
wie z.B. in den USA) für eine 
kommunale Polizeipolitik 
ergeben. Im Rahmen die-
ser Beschränkungen plä-
diert der Autor für eine 
Bürgeraktivierung, die den 
Einbezug aller gesellschaft-
lichen Gruppen im Sinne 
demokratisch-plural istischer 
Teilhabe  vorsieht,  echte 
Kompetenzen der Mit ent-
scheidung und Kontrolle 
beinhaltet und den kon-
kreten Vollzug polizeilicher 
Aufgaben von der demo-
kratischen Partizipation des 
Bürgers strikt trennt. Eine 
weitere wichtige Entwicklung 
auf dem Sicherheitssektor ist 
die wachsende Bedeutung 
privater Sicherheitsdienste. 
Der Beitrag von Christoph 
Gusy und Christoph S. 
Schewe befasst sich mit der 
rechtlichen Neuregelung des 
Bewachungsgewerbes durch 
den Bundestag. Abgerundet 
wird das Kapitel durch das 
Thema Korruption und ihre 
strafrechtliche Erledigung. 
Britta Bannenberg beschreibt 
anhand einer strafrechtlich-
empirischen Studie und unter 
Einbezug einer ausführlichen 

soziologisch-psychologischen 
Beschreibung der Täter in 
Deutschland Strukturen und 
strafrechtliche Aufarbeitung 
von Korruption.

Die neuen Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Sicherheit aus 
dem Blickwinkel des europä-
ischen Integrationsprojektes 
hat der nächste Abschnitt 
des JBÖS zum Gegenstand. 
Dabei werden ebenfalls The-
m en auf ganz verschiedenen 
Ebenen aufgegriffen. Im Bei-
trag von Rainer Schuwirth 
geht es um die Entwicklung 
und Operationalität der 
Europäischen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik. 
Besondere Aufmerksamkeit 
schenkt der Autor dem Zu-
sammenspiel der EU mit 
anderen multinationalen 
Organisationen auf dem 
Gebiet der Krisenmanagement-
Operationen. Die anderen 
Artikel des Ka pitels »Euro-
päische Sicherheits architektur« 
beleuchten verschiedene 
Aspekte der europäischen 
Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der inneren Sicherheit. 
Beate Winkler stellt ein kon-
kretes Projekt zur Bekämpfung 
von Fremdenfeindlichkeit 
und Antisemitismus und zur 
Verbesserung des Zusam men-
lebens von Einheimischen und 
Zu ge wander ten vor: die Euro-
päische Stelle zur Be obachtung 
von Fremden feindlichkeit 
und Rassismus. Dem Thema 
Migration und den sich dar-
aus ergebenden sicherheits-
politischen Implikationen aus 
dem Blickwinkel der Gewähr-
leistung von Grenz sicherheit 
widmet sich Bernd Walter. Er 
mahnt die Not  wendigkeit einer 
effektiven polizeilichen Arbeit 
der Grenzkontrollbehörden 
zur Gewährleistung von 
Grenzsicherheit an den 
Außengrenzen der EU an, 
was nur funktioniere, wenn 
alle Staaten der EU sich ge-
meinsam dieser Aufgabe stel-
len würden. Einer »Festung 
Europa« will er aber nicht 

das Wort reden. Neben der 
Kontrolle und Steuerung der 
irregulären Migration wird 
auch die grenzüberschreiten-
de organisierte Kriminalität als 
ein die Zusammenarbeit der 
europäischen Staaten dring-
lich erforderlich machendes 
Problemfeld angesprochen. 
Diesem Aspekt widmen sich 
auch Jürgen Storbeck und 
Harald Felgenhauer und kon-
statieren einen Nachholbedarf 
im Prozess der europäischen 
Integration im Bereich von 
Justiz und Innerem. Auch sie 
sehen einen Erfolg verspre-
chenden Ansatz weniger in 
der Schaffung zentraler eu-
ropäischer Zuständigkeiten 
anstelle von nationaler Ver-
antwortung im Bereich der 
Inneren Sicherheit als in 
einem verbesserten Zu sam-
menwirken in bereits be-
stehenden Strukturen. Die 
Notwendigkeit zur verstärk-
ten Zusammenarbeit bei der 
Kriminalitätsbekämpfung be-
nennt auch Hermann Lutz in 
seinem Beitrag, umso mehr 
als die Erweiterung der EU 
besondere Anstrengungen 
beim Aufbau rechtsstaat-
licher Strukturen und der 
Zurückdrängung der struk-
turellen Korruption in den 
Beitrittsstaaten notwendig 
mache.

Das letzte Kapitel behandelt 
verschiedene internationale 
Aspekte der Sicherheitsdebatte 
und spiegelt in seiner gro-
ßen inhaltlichen Bandbreite 
noch einmal die thematische 
Weitläufi gkeit des gesamten 
Bandes wider. Franz Nuscheler 
untersucht den Gehalt und 
die Wirkkraft des Nord-Süd-
Konfl ikts. Seine Brisanz gewin-
ne dieser nicht durch einen 
Zusammenstoß der Kulturen 
oder den revolutionären 
Aufstand der Dritten Welt, son-
dern durch das internationale 
Macht- und Wohlstandsgefälle 
und das hierdurch bedingte 
Konfl iktpotenzial von Ver-
elendung, Hoffnungs losig-
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keit, Verteilungskämpfen, 
Um  welt zerstörung und 
Massen migration. Der Aufsatz 
von Sven Bernhard Gareis 
beschäftigt sich mit den 
Wesensmerkmalen von mo-
dernen Konfl ikten und den 
neuen Gesichtern des Krieges 
angesichts der Anschläge 
vom 11. September 2001 in 
New York und Washington 
sowie den Anforderungen, 
die sich daraus für die 
Struktur und Funktion von 
Sicherheitskräften und eine 
gemeinsame internationale 
Reaktion auf das neue Krisen- 
und Konfl ikt geschehen erge-
ben. Eine konkrete neuere Form 
von Konfl iktmanagement 
hat der Beitrag von Manfred 
Eisele im Blick: die Einsätze 
multinationaler Zivilpolizei. 
Um einen Zuwachs an si-
cherheitspolitischer Stabilität 
geht es auch in dem Beitrag 
von Thomas Beck, der den 
Beitrittsprozess der letzten 
NATO-Erweiterungsrunde 
beleuchtet und bewertet. 
Die zwei letzen Aufsätze des 
Kapitels haben eher juristi-
sche Themen zum Inhalt. 
Robert Chr. van Ooyen be-
schreibt den Internationalen 
Strafgerichtshof sowie den 
Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte mit 
seinem neu eingeführten 
Klageverfahren der direkten 
Individualbeschwerde und 
verortet beide Gerichtshöfe als 
maßgebliche neue Bausteine 
von global governance. Hans-
Jörg Nafzger zeigt auf, wie die 
öffentliche Sicherheit durch 
die konsequente Schaffung 
und Umsetzung von inter-
nationalen Regelwerken zur 
Schiffssicherheit verbessert 
werden kann.

Dem Sammelband »Jahrbuch 
Öffentliche Sicherheit 
2002/2003« gelingt es 
durch die breite Auswahl an 
Beiträgen einen Einblick in 
viele verschiedene, um das 
Thema »Öffentliche Sicher-
heit« kreisende Debatten zu 

gewähren und über verschie-
dene Disziplinen hinweg un-
terschiedliche Facetten des 
Themenfeldes vorzustellen. 
Der Einbezug einiger rand-
ständiger Themen schwächt 
dabei zwar mitunter etwas 
den inneren Zusammenhang 
des Jahrbuches. Dies konn-
te aber durch die gelungene 
Aufteilung des Bandes in fünf 
Unterthemenbereiche sowie 
durch die Qualität und ak-
tuelle Relevanz der Beiträge 
wettgemacht werden.

Georg Scheerer

Winfried Brugger, Freiheit 
und Sicherheit. Eine staats-
theoretische Skizze mit prakti-
schen Beispielen, Baden-Baden 
(Nomos Ver lagsgesellschaft) 
2004. 

Rasterfahndung, Parteien-
verbot, Volks verhetz ung 
und »lebensrettende Aussage-
erzwingung« sind die prak-
tischen Beispiele, anhand 
derer Winfried Brugger die 
Werte Freiheit und Sicherheit 
diskutiert. Sie ergeben ein 
Spannungsfeld im demokra-
tischen Staat, das einer ge-
nauen Betrachtung bedarf. 
Das vorliegende Buch zeich-
net die Werteentwicklung 
entlang den historischen 
Wahrnehmungen der Begriffe 
Freiheit und Sicherheit bis in 
die Gegenwart nach und ver-
sucht sie mit Hilfe der vier 
Beispiele zeitgenössisch zu 
defi nieren.  

Brugger nimmt in der Ein-
führung seiner Darstellung 
seine Antwort vorweg: »Die 
Beispiele demonstrieren, 
dass, wie und inwieweit 
– leider nur  beschränkte 
– Rationalisierungen in Ab-
wägungsfragen von Frei heit 
und Sicherheit möglich 
sind (...)« (S.11). Um zu die-
ser Aussage zu gelangen, 
stellt der Autor im ersten 
Kapitel die begriffl iche und 
inhaltliche Bedeutung von 
Sicherheit und Freiheit und 
deren Spannungsverhältnis 

dar. Das zweite Kapitel legt 
den Schwerpunkt auf die 
Rekonstruktion der histori-
schen und staatstheoretischen 
Entwicklung von Freiheit und 
Sicherheit als Hauptziele herr-
schaftlicher Organisation. Die 
vormoderne Sichtweise der 
Begriffe wird vom Römischen 
Reich bis zum Beginn der 
Aufklärung nachgezeichnet. 
Im folgenden Kapitel zur 
modernen Staatszwecklehre 
in der Gesellschaftsvertrags-
theorie und in den bürgerli-
chen Revolutionen werden die 
Ansätze von Hobbes, Bodin, 
Locke, Rousseau und Kant als 
Etappen hin zu einem moder-
nen Verständnis von Freiheit 
und Sicherheit thematisiert: 
Der reglementierende Staat 
wird durch vertragliche ga-
rantierte Freiheitsausübung 
dem Individuum nachgeord-
net. Jeder Bürger ist demnach 
gleichberechtigt und kann an 
der Staatsmacht partizipieren. 
Die Wandlung von Polizei, 
Rechtsstaat und Sozialstaat 
wird im vierten Kapitel dar-
gelegt und historisch vom 
Beginn der Neuzeit bis zur 
Weimarer Republik verortet. 
Die Anschlussfähigkeit der 
klassischen Theorien und die 
Statuslehre von Georg Jellinek 
in Kapitel V und VI leiten 
zur Analyse von Freiheit und 
Sicherheit im Grundgesetz 
(VII) über. 

Vier Beispiele schließen 
sich an: Kapitel VIII be-
schreibt die »lebensretten-
de Aussageerzwingung« mit 
Hilfe eines hypothetischen 
Szenarios, in dem sich der 
Rechtsstaat zwischen den 
Gütern Leben und körperliche 
Unversehrtheit der rechtstreu-
en Bürger und der Achtung 
der Menschenwürde des mut-
maßlichen Täters entscheiden 
muss. Der Autor kommt zu 
dem Ergebnis, dass in dem be-
schriebenen hypothetischen 
Fall die Einschränkung der 
Menschenwürde aus Art. 1 
Abs. 1 GG in Kauf genommen 

werden sollte. Im folgenden 
IX. Kapitel wird das Verbot 
der Volksverhetzung aus § 
130 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 
Nr. 1 und 2 StGB im Verhältnis 
zur freien Meinungsäußerung 
aus Art. 5 Abs. 1 GG disku-
tiert. Art. 21 Abs. 2 GG, das 
Parteienverbot, wird in Kapitel 
X ebenfalls in Analogie zur 
freien Meinungsäußerung 
thematisiert. Im Ergebnis 
plädiert der Autor für die 
freie Meinungsäußerung, so-
lange nicht mindestens eine 
abstrakte Gefahr droht. Als 
abstrakte Gefahr werden reale 
Anhaltspunkte für eine wahr-
scheinliche Beeinträchtigung 
der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung de-
fi niert, ohne dass in jedem 
Fall der Eintritt eines konkre-
ten Schadens drohen muss. 
Die Rasterfahndung als 
eine in den Polizeigesetzen 
der Länder und in § 98 a 
und b der StPO verankerte 
Fahndungsmaßnahme wird in 
Kapitel XI gewürdigt. Diese Art 
der Informationsgewinnung 
wird gegen die Argumente der 
Gegner und Befürworter abge-
wogen. Der Einsatz wird nur 
unter der Prämisse einer drin-
genden Gefahr befür wortet.

Im Rückblick und Ausblick 
wird die individuelle Haltung 
jedes Menschen gegenüber 
Freiheit und Sicherheit be-
tont. Eine zukünftige kon-
krete Lagebewältigung sieht 
der Autor von den eher liber-
tären oder eher sekuritären 
Einstellungen der beteilig-
ten Entscheidungsträger be-
stimmt.

Die Studie ist im Urteilsstil 
verfasst. Das Ergebnis wird 
dem Text perspektivisch be-
reits im Einführungskapitel 
vorangestellt und im Zuge 
des historischen Kontexts 
des Spannungsverhältnisses 
von Freiheit und Sicherheit 
begründet. Die Hinführung 
zur aktuellen Diskussion über 
die Beispiele ist nachvollzieh-
bar. Die Monographie ist in 
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zwei Teile untergliedert, ei-
nen allgemeinen Teil mit 
der historischen und theo-
retischen Einführung in das 
Spannungsfeld und einen 
speziellen Teil mit aktuel-
len praktischen Beispielen. 
Für ein besseres Verständnis 
des allgemeinen Teils sind 
Grundkenntnisse der Stan-
dardwerke der klassischen 
Staatstheorien hilfreich. Der 
rechtswissenschaftliche Cha-
r akter der Ausarbeitung setzt 
rudimentäre Kenntnisse der 
juristischen Terminologie 
voraus. 

Gut gelungen ist Winfried 
Brugger der allgemeine Teil 
mit der historischen Dar-
stellung der zu Grunde lie-
genden Staatstheorien. Die 
inhaltliche Wandlung der 
Begriffe schließt eine weitere 
Transformation in der Zukunft 
mit ein: »Lange Perioden ge-
sicherten Lebens werden risi-
koreiche Entfaltungsansprüche 
eher als Bereicherung denn 
als Bedrohung erscheinen 
lassen; in unruhigen Zeiten 
wird das Gegenteil der Fall 
sein« (S.102). Der allgemeine 
Teil soll das Verständnis des 
Lesers für die Ausführungen 
zu den praktischen Beispielen 
wecken. 

Der eigentliche und polari-
sierende Kern des Buches ist 
der spezielle Teil. Die »lebens-
rettende Aussageerzwingung« 
ist einer der weitreichendsten 
Eingriffe in die Freiheitsrechte 
des Menschen. Brugger ver-
wendet den Begriff »lebens-
rettende Aussageerzwingung«, 
um das mit mittelalterlicher 
Rechtlosigkeit besetzte Wort 
Folter zu vermeiden. Er plä-
diert, orientiert an dem 
Beispielfall, für eine eng be-
grenzte Relativierung des 
Folterverbots und gibt klar 
defi nierte Vorgaben für den 
Ernstfall, wann körperlicher 
Zwang als das einzig erfolg-
versprechende Mittel zur 
Informationsbeschaffung an-
gewandt werden darf (S.62). 

Die Frage, ob eine als »lebens-
rettende Aussageerzwingung« 
kaschierte Folter als rechtskon-
form eingestuft werden kann, 
hat ein Strafgericht erst vor 
kurzem in dem einschlägigen 
Verfahren gegen den ehemali-
g en Frankfurter Polizeivizeprä-
sidenten eindeutig verneint. 
Die kontroverse Darstellung 
von Volksverhetzung und 
Parteienverbot enthält eine 
Kritik an parteipolitischer 
Strategie und  übertriebener 
politischer Korrektheit. Brug-
ger vertritt den beachtens-
werten Standpunkt, dass die 
Bevölkerung selbst in der Lage 
sei, eigenständig mit ihren 
politischen Konfl ikten um-
zugehen. Die aktuelle öffent-
liche Diskussion verdeutlicht 
jedoch, dass diese Ansicht 
nicht unbedingt mehrheits-
fähig ist. Die Diskussion um 
die Rasterfahndung wird an-
schaulich dokumentiert, ihr 
Einsatz nur in einem begrenz-
ten Rahmen toleriert.

Der aufgezeigten Frag würdig-
keiten ungeachtet erscheint 
das Buch gelungen. Es bietet 
interessante und kontroverse 
Denk- und Diskussionsansätze 
zum Thema Freiheit und 
Sicherheit. Die vier prakti-
schen Beispiele verdeutlichen 
eindrucksvoll das Dilemma, 
mit dem der Rechtsstaat in 
diesem Spannungsfeld kon-
frontiert ist.

Hinrich Heidemann

Francis Fukuyama, Staaten 
bauen, Berlin (Propyläen 
Verlag), 2004.

Mit seinem Werk »Das Ende der 
Geschichte« (End of History) 
sorgte Francis Fukuyama 1992 
global für Aufsehen. Seine 
Einstellung von damals, dass 
sich die Werte der liberalen 
Demokratie durchsetzen 
werden, bleibt bis heute be-
stehen. Besonders nach den 
Ereignissen des 11. September 
2001 sieht sich Fukuyama dar-
in bestätigt, dass der Westen 

seine Ideale in allen Regionen 
der Welt durchsetzen soll. 

Vor dem Hintergrund der 
Entwicklungen in Afghanistan 
und auch im Irak, wo man 
sich nach der Zerschlagung 
der dortigen Regime nicht 
aus der Verantwortung vor 
dem »state building« stehlen 
kann, leuchtet seine grund-
sätzliche These ein: Wenn es 
in der Macht der westlichen 
Staaten steht, sollen diese 
den gescheiterten Staaten 
zu effektiveren Institutionen 
verhelfen. Dabei wird staat-
liche Regelungsfähigkeit als 
grundlegendes Element auf 
dem Weg zur Demokratie ge-
sehen. Doch auch Fukuyama 
hat erkannt, dass man bei blo-
ßer Liberalisierung an Grenzen 
stößt, wie man es zum Beispiel 
während des mühseligen 
Reformprozesses im postkom-
munistischen Osteuropa erle-
ben konnte. Ohne den Eingriff 
im Irak legitimieren zu wollen, 
würde seines Erachtens sicher 
auch die deutsche Regierung 
zustimmen, dass nun, wo der 
Staat dort aufgelöst ist, eine 
Alternative geboten werden 
muss, um ein noch größeres 
Übel zu vermeiden. 

Im ersten Kapitel zur »feh-
lenden Dimension von 
Staatlichkeit« spricht der Autor 
von der »Allerweltsweisheit«, 
dass Institutionen eine aus-
schlaggebende Funktion in 
der Entwicklung von Staaten 
einnehmen (S. 38). 

In einem ersten Abschnitt 
über die »Bereitstellung von 
Institutionen« begründet 
Fukuyama, warum Staaten 
vor allem durch den Aufbau 
des politischen Systems ge-
stärkt werden können (S. 41). 
Dabei sind für die effektive 
Arbeitsweise von staatlichen 
Einrichtungen bestimmte 
Faktoren ausschlaggebend, 
etwa der organisatorische 
Aufbau der Einrichtungen so-
wie des politischen Systems, 
die  Legitimitätsbasis und 

kulturelle sowie strukturelle 
Einfl üsse. Allerdings wirft die 
Aufzählung von »erfolgver-
sprechenden« Beispielen wie 
Argentinien und Brasilien die 
Frage nach der tatsächlichen 
Umsetzbarkeit der vom Autor 
vertretenen Idee auf. Zudem 
fällt eine gewisse Begrenztheit 
des Ansatzes auf, der außer 
institutionellen Reformen 
wenig andere Faktoren zur 
Demokratiebildung bereit-
hält. Durch Diagramme ver-
leiht er seinen Konzepten zwar 
Anschaulichkeit, versäumt 
es aber, diese in einen wei-
teren sozialen oder kulturel-
len Kontext zu stellen. Dabei 
zeigt er selbst auf, dass sozi-
ale und kulturelle Faktoren 
nicht zu den transferierba-
ren Elementen beim Staaten 
bauen gehören (S.51). Wenn 
man also davon ausgeht, dass 
ein Großteil der nationalen 
Strukturen aus der Kultur 
gewachsen ist, sollte selbst 
der Autor zugeben, dass der 
Kultur-Transfer  eine nahe-
zu unmöglich zu erfüllende 
Herausforderung für den 
Staatenbau darstellt.

Unter der Überschrift »Bedarf 
an Institutionen« erläutert 
er, dass insbesondere Ent-
wicklungsländer keinen selbst-
motivierten Bedarf an insti-
tutionellen Reformen hätten 
(S. 53). Es ist aber zu bezweifeln, 
ob die logische Konsequenz 
daraus sein muss, diese 
Reformen  von außen »auf-
zwingen« zu wollen. In seiner 
Erläuterung der Möglichkeiten 
der externen Antworten auf 
einen mangelnden Bedarf 
der Entwicklungsländer 
nennt er Aktionen von Hilfs-
organisationen und Spender-
programme, die häufi g jedoch 
eher zu einer Abhängigkeit der 
Entwicklungsländer geführt 
haben (S. 58). Schwierigkeiten 
entstanden oft daraus, 
dass zu stark auf westliche 
Standards und Strukturen 
zurückgegriffen wurde und 
die Bedeutung der nationa-
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len Gegebenheiten, wie zum 
Beispiel Ressourcen, politi-
sche Systeme und Traditionen 
nicht in Betracht gezogen 
wurde. Bezeichnend für sei-
ne Argumentation ist auch 
die Tatsache, dass Fukuyama 
als positive Beispiele von 
Institutionenbildung gerade 
Staaten wie Singapur und 
Hongkong nennt, wo die 
Umsetzung demokratischer 
Grundsätze eher fragwürdig 
erscheint (S. 60). 

Zwar erklärt Fukuyama 
im zweiten Kapitel über 
»Schwache Staaten und das 
Schwarze Loch der öffentli-
chen Verwaltung« mit penibler 
Genauigkeit die Arbeitsweisen 
von Institutionen anhand von 
Institutioneller Ökonomie 
und Organisationstheorie 
(S. 67ff.), dennoch kann 
der Kritik an bisherigen 
Strategien kein anwend-
bares Rezept für schwache 
Staaten entnommen werden, 
zum Beispiel wegen solcher 
Probleme wie Korruption oder 
Vetternwirtschaft, die bei dem 
Versuch des Staatenbaus auf-
treten können. 

Auffällig am dritten Kapitel 
über »Schwache Staaten und 
internationale Legitimität« 
ist die Fragestellung: »[...] wer 
hat das Recht oder ist legiti-
miert, die Souveränität eines 
anderen Staates zu verletzen, 
und zu welchem Zweck?« 
(S. 131). Fukuyama läuft hier 
Gefahr, eine utilitaristische 
Position einzunehmen, bei 
der die westlichen Staaten 
im Eigeninteresse in einem 
Land eingreifen dürfen, das, 
wie er selbst betont, formal 
noch souverän ist. Seine 
Erklärung, die Souveränität ge-
scheiterter Staaten sei faktisch 
verschwunden, überzeugt 
nicht. Während Fukuyama die 
schwachen Staaten für Übel 
wie Duldung von Terroristen 
oder humanitäre Katastrophen 
anklagt, vernachlässigt er 
die umgekehrte Perspektive, 

nämlich die Auswirkungen 
westlicher Wirtschafts- und 
Entwicklungspolitik auf we-
niger entwickelte Länder, 
die häufi g diktatorische 
Regierungen stärkten. Dies 
kann wohl kaum im Sinne 
der Staaten sein, die nun 
versuchen, dem Terrorismus 
den Nährboden zu entzie-
hen. Zudem fehlt in der 
Argumentation des Autors 
eine saubere empirische 
Untermauerung seiner These, 
dass vornehmlich schwache 
Staaten die Ursache vieler 
Probleme des Westens sind.

Zwar greift Fukuyama in 
seinem Buch ein hochaktu-
elles Thema auf, versäumt 
es aber, die Vielfältigkeit 
der Lösungsansätze und die 
Kontroverse der Debatte wi-
derzuspiegeln und in einen 
neuen Zusammenhang zu 
bringen. Wir wissen noch 
nicht, welchen Ausgang das 
aufgezwungene »state buil-
ding« im Irak und in neuen 
Krisengebieten nehmen wird. 
Was wir aber sagen können, 
ist, dass Fukuyamas eher es-
sayistische Betrachtungen 
für die Friedens- und Kon-
fl iktforschung zur  kritischen 
Analyse des komplexen Pro-
blems der  schwachen Staaten 
kaum neue Er kenntnisse zu 
bieten haben. 

Dinah Stieber

Detlef Bald, Die Bundes-
wehr: Eine kritische Ge-
schichte 1955 – 2005, Mün-
chen (Verlag C.H. Beck 
oHG) 2005.

Am 12. November dieses 
Jahres feiert die Bundeswehr 
ihr fünfzigjähriges Bestehen. 
Nichts scheint hierzu pas-
sender als das neue Buch des 
Historikers Detlef Bald, das 
auf detaillierte und kritische 
Art ein halbes Jahrhundert 
deutsche Militärgeschichte 
beleuchtet. Bald schildert die 

Entwicklung der Bundeswehr 
von ihren Anfängen bis in die 
Gegenwart und beschreibt 
die Geschichte der deut-
schen Streitkräfte im ständi-
gen Spannungsfeld zwischen 
Reformen und traditionellen 
Bestrebungen, stets eingebun-
den in den internationalen 
Kontext der Sicherheitspolitik. 
Er zeigt, dass die historische 
Entwicklung der Bundeswehr 
von drei mehr oder minder 
stark ausgeprägten Konstanten 
gekennzeichnet war: dem 
immerwährenden Bezug zur 
deutschen Geschichte, der 
Eingebundenheit in die in-
ternationale Sicherheitspolitik 
und der Diskussion um die 
Demokratisierung der Armee 
nach dem Leitbild der 
»Inneren Führung«. Diese 
drei Parameter haben die 
Bundeswehr bis in die heutige 
Zeit in verschiedener Hinsicht 
geformt und die Diskussionen 
um die Identität des deut-
schen Militärs immer wieder 
neu begründet. 

Detlef Bald orientiert sich 
in seiner Darstellung an 
den geschichtlichen und 
politischen Ereignissen der 
Bundesrepublik und gliedert 
sein Buch daran anlehnend 
und übersichtlich in vier 
Abschnitte. In dem ersten 
Teil »Begründung des Staates 
durch Macht« (S. 18) schil-
dert der Autor die Anfänge der 
Bundeswehr im Schatten der 
alliierten Besatzungsmächte. 
Nach der Teilung Deutschlands 
verfolgt Westdeutschland un-
ter der strengen Hand Konrad 
Adenauers das Konzept der 
Westintegration, durch 
das Schritt für Schritt im 
Konsens mit außenpoliti-
scher Zurückhaltung die  
Hand lungsfähigkeit und 
Souveränität der Bundes-
republik erlangt werden soll. 
Schon 1949 äußert Adenauer 
öffentlich die Vorstellung von 
einem militärischen Beitrag 
der Bundesrepublik zu einer 
europäischen Armee. Doch 

auch die Westalliierten ver-
folgen bewusst das Ziel der 
politischen Integration und 
Internationalisierung des 
westlichen Deutschland, 
welches sie mittels politischer 
Einbindung kontrollierbar 
und kalkulierbar zu machen 
glauben. Der sich abzeich-
nende Kalte Krieg wird der 
Geburtshelfer der westdeut-
schen Streitkräfte, die für 
die Alliierten im Zuge der 
Verteidigung Westeuropas ge-
gen die Sowjetunion eine geo-
graphische Schlüsselposition 
einnehmen. 

Bald weist mit dem Titel des 
ersten Kapitels »Frühe Anfänge 
und keine Stunde Null« 
(S.18) darauf hin, dass die 
Bundeswehr zu Beginn stark in 
der Tradition der Wehrmacht 
steht. Hochrangige Offi ziere 
und Generäle der Wehrmacht 
nehmen trotz ihrer politischen  
Vergangenheit in der Armee 
führende Positionen ein und 
stehen Adenauer beratend zur 
Seite. Die Wehrmacht wird still-
schweigend entnazifi ziert und 
als nicht mit dem NS-System 
politisch verstrickt tituliert. 
So wird die alte Militärelite 
der Wehrmacht sinnstiftend 
für die neue Bundeswehr. 
Die Diskussion um die 
Erneuerung der Strukturen des 
Militärs zeigt dennoch ihre 
Wirkung. Die parlamentari-
sche Kontrolle der Streitkräfte 
und die Zivilisierung des 
soldatischen Leitbilds sind 
Neuerungen, die trotz der tra-
ditionalistischen Linie durch-
gesetzt werden. Maßgeblich 
dafür sind die Gedanken des 
Grafen Baudissin, der mit 
dem Konzept der »Inneren 
Führung« die politische 
Kontrolle des Militärs und 
das daraus resultierende zi-
vil-militärische Verhältnis 
verwirklichen will. In der 
Wehrverfassung von 1955 
können zwar einige dieser 
Inhalte umgesetzt werden, 
doch ohne die Orientierung an 
der Tradition der Wehrmacht 
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wesentlich zu beeinträch-
tigen. 

Im zweiten Abschnitt seiner 
historischen Darstellung be-
trachtet der Autor die Zeit 
der 1960er bis 1980er Jahre. 
Dieser Zeitraum des Kalten 
Krieges ist geprägt von der 
Entspannungspolitik der 
Westmächte, die trotz des Ziels 
der militärischen Sicherheit 
und atomarer Rüstung gleich-
zeitig den Status quo akzep-
tieren. In der Bundesrepublik 
steht Kanzler Willy Brandt 
für die friedensfördernde 
Ostpolitik, die innerhalb der 
Friedensbewegung in der 
BRD großen Widerhall fi n-
det. Die daraus resultieren-
de gesellschaftliche Debatte 
stellt die Bundeswehr in 
den Mittelpunkt des öf-
fentlichen Diskurses. Sein 
Verteidigungsminister Helmut 
Schmidt beginnt mit umfas-
senden Reformen, in deren 
Zentrum die Optimierung von 
Militär und Ministerium, vor 
allem aber die Bereiche der 
Personal- und Bildungspolitik 
stehen.

Mit der Überschrift »Konser-
vative Konsolidierung« (S. 
110) leitet Bald den dritten 
Teil seines Buches ein, der 
trotz der Reformen der 1970er 
Jahre ganz im Zeichen von 
reaktionären Bestrebungen in-
nerhalb der Bundeswehr steht. 
Anfang der 1980er Jahre wird 
mit dem Nachrüstungskonzept 
der USA das vorläufi ge Ende 
der Entspannungspolitik ein-
geläutet und es beginnt eine 
stark unterkühlte Phase des 
Kalten Krieges. Unter der 
Regierung Helmut Kohls, 
der als Atlantiker im engen 
Schulterschluss die Politik 
Reagens verlässlich unterstützt, 
kommt es zu einer rechts-
lastigen Wertwende in der 
Bundeswehr. Als Gegenpol zur 
friedenspolitischen Bewegung 
vertritt die Regierung Kohl die 
Maxime »Mut zur Rüstung« 
(S. 110). Das nukleare Be-

drohungsschema begründet 
die Abschreckungsthesen, 
die den um Selbstwertgefühl 
ringenden Traditionalisten in 
der Bundeswehr einen will-
kommenen Impuls bieten, 
um den alten »Heroismus« 
aufl eben lassen zu können. 
Der Kämpfermythos einer 
ruhmreichen Wehrmacht 
fl ackert erneut auf. Im 
Zuge der Aufweichung des 
Kalten Krieges am Ende des 
Jahrzehnts sperrt die deut-
sche Regierung sich gegen 
Abrüstungsmaßnahmen. Nur 
widerwillig gibt sie der ameri-
kanischen Abrüstungspolitik 
nach. Die Entwicklung der 
Bundeswehr ist maßgeblich 
von dem Ende des Kalten 
Krieges und der Einigung 
Deutschlands beeinfl usst. 
Das wegfallende Feindbild 
der bedrohlichen Sowjetunion 
wird in vielen Bereichen auf 
die ehemaligen Streitkräfte der 
DDR übertragen. Die nach au-
ßen hin propagierte Einigung 
und »Verbrüderung« von 
Bundeswehr und NVA dient 
der politischen Inszenierung 
und soll vor allem die ehe-
maligen Soldaten der NVA an 
eine berufl iche Perspektive im 
Dienst der Bundeswehr glau-
ben lassen. Der Umgang mit 
der NVA kommt jedoch einer 
Aufl ösung der Armee und 
deren Entwaffnung gleich. 
1991 sind nur ein Viertel al-
ler ehemaligen NVA-Offi ziere 
im Dienst der Bundeswehr. 
Bald spricht hier scharf-
züngig von einem Handeln 
»aus Siegermentalität« (S. 
136).  Einhergehend mit 
dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion übernehmen die 
USA die politische und mili-
tärische Führung der interna-
tionalen Staatengemeinschaft. 
Die BRD will den deutschen 
Streitkräften eine gewich-
tige Position in der inter-
nationalen Politik sichern, 
was eine Umrüstung der 
Bundeswehr zur Folge hat. Mit 
Schlagwörtern wie »Helfen, 

Retten, Schützen« (S. 144) 
werden Auslandseinsätze 
der Bundeswehr unter inter-
nationalem Mandat in der 
Öffentlichkeit legitimiert. Die 
Entwicklung der internatio-
nalen Sicherheitspolitik hat 
zur Folge, dass das System 
der Wehrpfl icht in vielen 
Staaten aufgelöst wird. Auch 
in Deutschland wird diese 
Frage diskutiert. Der Autor 
charakterisier diese militär-
geschichtliche Entwicklung 
als Ende der Kriegsführung 
mit Massenarmeen hin zu 
neuen Militärstrukturen mit 
hoher Waffeneffi zienz. Die 
Rechtslastigkeit der Bundes-
wehr etabliert sich mehr denn 
je. Besonders deutlich tritt dies 
zu Tage bei der Eröffnung 
der Wanderausstellung »Ver-
nichtungskrieg – Verbrechen 
der Wehrmacht 1941-1944«. 
Der sich entwickelnden ge-
sellschaftlichen Debatte ent-
ziehen sich die führenden 
Generäle der Bundeswehr so 
augenscheinlich, als wären 
die Taten der Wehrmacht ein 
Vorwurf an die Bundeswehr 
selbst. 

Im vierten und abschließen-
den Teil des Buches erörtert 
Bald die militärpolitischen 
Perspektiven der Bundeswehr. 
Er warnt vor einer Verquickung 
geostrategisch und wirtschaft-
lich motivierter Interessen 
unter dem Mantel der mi-
litärischen Verteidigung 
von Menschenrechten. Ins-
besondere die amerikani-
sche Sicherheitspolitik, die 
das nationale Interesse in 
den Mittelpunkt aller Über-
legungen stellt, wirkt sich 
maßgeblich auf die internatio-
nale Staatengemeinschaft aus. 
Es tauchen erneut Optionen 
einer eingeschränkten ato-
maren Kriegsführung auf, 
die eine Rüstungsspirale 
in Gang setzen könnte. In 
Deutschland wird im Zuge 
der Terrorbekämpfung die 
Diskussion eröffnet, ob die 
Bundeswehr nicht zu prä-

ventiven Einsätzen befähigt 
werden sollte. Strukturelle 
Änderungen sind seit Januar 
2004 im vollen Gange. Unter 
Verteidigungsminister Struck 
soll die Bundeswehr reduziert, 
umorganisiert und moderni-
siert werden. Eine weitere 
Neuerung stellen die sich im 
Aufbau befi ndenden europä-
ischen Streitkräfte dar, in der 
die Bundeswehr das größte 
Kontingent stellt.

Für die Zukunft der deut-
schen Streitkräfte und Sicher-
heitspolitik verweist Bald auf 
drei Aufgaben, die es für die 
Bundeswehr nach wie vor zu 
bewältigen gilt: erstens die 
parlamentarische Kontrolle 
über das Militär neu zu bele-
ben und dieses in den parla-
mentarisch-demokratischen 
Regierungsprozess zu integ-
rieren, zweitens die liberalen 
und demokratischen Werte 
der Gesellschaft innerhalb 
der Bundeswehr zu beach-
ten, um die zivil-militärischen 
Elemente der Gesellschaft 
besser zu verknüpfen, und 
drittens muss als oberste 
Maxime die Militärpolitik 
stets in das Friedenshandeln 
Deutschlands eingebettet sein 
und bleiben. 

Das vorliegende Buch bietet 
insgesamt einen kompakten 
und kritischen Überblick über 
die historische Entwicklung 
der Bundeswehr und ist insbe-
sondere für Leser geeignet, die 
mit militärgeschichtlichem 
Wissen und Vokabular ver-
traut sind. Doch bietet es auch 
für Laien ein breit gefächertes 
Spektrum an Informationen 
über die deutschen Streitkräfte 
und die deutsche sowie inter-
nationale Sicherheitspolitik 
der vergangenen 50 Jahre. 
Besonders hervorstechend 
ist die hohe Aktualität im 
politischen Bezug, mit der 
Bald die sicherheitspolitische 
Entwicklung der Gegenwart 
beleuchtet.    
         Elisabeth Hettig
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